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P L A N U N G S R E C H T L I C H E   F E S T S E T Z U N G E N:

1. Im gesamten Plangebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
aus besonderen städtebaulichen Gründen nur Einzelhandelsbetriebe mit 
den folgenden Warengruppen (nicht zentrenrelevantes Sortiment gemäß 
"Sigmaringer Liste", vgl. GMA-Einzelhandelsgutachten 2006/2011) zulässig: 

- Tiere, Zooartikel, Tierpflegeartikel, Tiernahrung

- Pflanzen und Zubehör, Pflanzgefäße, Gartenmöbel, Gartenhäuser, 
Zäune u.Ä.

- Baustoffe, Bauelemente, Installationsmaterial, Beschläge, 
Eisenwaren und Werkzeuge, Badeinrichtungen und -ausstattung, 
Sanitär/Fliesen, Rollläden, Rollos, Markisen

- Möbel, Küchen, Büromöbel

- Beleuchtungskörper, Elektroinstallationsbedarf

- Elektrowaren ("weißes Sortiment", z.B. Haus- und Küchengeräte), 
Elektrogroßgeräte (z.B. Herde und Öfen)

- Heimcomputer, Büromaschinenm Büroorganisationsmittel, Büro- und 
Kommunikationstechnik (vorwiegend Absatz an gewerbliche Verwender)

- Holz, Bauelemente wie z.B. Fenster, Türen 

- Campingartikel

- Brennstoffe/Mineralölerzeugnisse

- KFZ/Motorräder/Mopeds, KFZ-Zubehör/Rasenmäher, 
Motorrad- und Fahrradzubehör

- Sportgroßgeräte

- Antennen/Satellitenanlagen

Bei bereits bestehenden Einzelhandelsbetrieben sind Änderungen und 
Erneuerungen gem. § 1 Abs. 10 BauNVO ausnahmsweise zulässig. 
Ausgeschlossen sind jedoch Nutzungsänderungen hin zu anderen 
zentrenrelevanten Sortimenten gemäß Einzelhandelskonzept der 
Stadt Sigmaringen (GMA-Einzelhandelskonzept 2006/2011).

2. Im gesamten Plangebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
Vergnügungsstätten nicht zugelassen. 
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Verfahrensvermerke

Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen am

Aufstellungsbeschluss öffentlich bekanntgemacht am

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB vom bis

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplan- 
entwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB vom bis

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplan- 
entwurfes bekannt gemacht am

Bebauungsplan als Satzung nach § 10 BauGB 
beschlossen am

In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes durch öffentl. 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses am

Ausgefertigt: 
Sigmaringen, den 09.01.2015  
gez. Schärer, Bürgermeister

Bebauungsplan-Entwurf
"Schönenberg I", Sigmaringen
Stand: 03.09.2014

Aufstellung im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB)

L E G E N D E:

Geltungesbereich des Bebauungsplans
"Schönenberg I"

Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans "Schönenberg I, 
Gemarkung Sigmaringen

1. Grund für die Aufstellung

Die Aufstellung des Bebauungsplans "Schönenberg I" dient der Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 
sowie der Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten im Sinne des § 9 Abs. 2 a und 2 b BauGB. 

Einzelhandel:

Mit der Bebauungsplanaufstellung soll gemäß der allgemeinen und gutachterlich bestätigten 
(GMA-Gutachten in der Fassung von 2006, fortgeschrieben 2011) Handlungsweise der Kreisstadt 
Sigmaringen verhindert werden, dass sich Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevantem Warenangebot 
in den Randlagen der Kernstadt ansiedeln. 

Eine Konzentration von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevantem Sortiment in den Randlagen der 
Stadt Sigmaringen würde zu einem erheblichen Kaufkraftabfluss aus der Innenstadt führen. Dies würde 
den intensiven Bemühungen der letzen Jahrzehnte, die Innenstadt in ihrer Funktion als Hauptgeschäftslage 
zu stärken, klar zuwiderlaufen und den zentralen Versorgungsbereich des Mittelzentrums Sigmaringen 
spürbar schwächen. 

In der Innenstadt stehen mit Flächen im Bestand sowie mit dem integrierten Standort "In der Au" sowohl 
aus planungsrechtlicher Sicht als auch faktisch ausreichend Einzelhandelsflächen für eine weitere 
Entwicklung im Bereich der zentrenrelevanten Sortimente zur Verfügung. 

Vergnügungsstätten:

Die Kreisstadt Sigmaringen verfolgt seit langem das Konzept, die Ansiedlung von Vergnügungsstätten im 
Sinne der BauNVO, insbesondere aber von Spielhallen, bauplanungsrechtlich zu steuern und damit 
städtebauliche Fehlentwicklungen, die unter dem Einfluss solcher Nutzungen entstehen können, zu 
vermeiden. 

Das vorliegende Plangebiet "Schönenberg I" ist ein Gebiet mit eindeutig gewerblicher Prägung, obwohl es 
dem unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB zuzuordnen ist. Um die dortige gewerbliche 
Nutzung sowie die sensible Ortseingangssituation in städtebaulicher Hinsicht vor einer nachteiligen 
Veränderung durch die Ansiedlung von Vergnügungsstätten zu schützen, wird diese Nutzung durch den 
vorliegenden Bebauungsplan ausgeschlossen. Flächen für den Betrieb von Vergnügungsstätten stehen im 
Stadtgebiet an anderer Stelle in ausreichendem Umfang zur Verfügung. 

2. Planungsziel: 

Der Bebauungsplan "Schönenberg I" hat die städtebauliche Zielsetzung, die Ansiedlung weiterer 
Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevantem Warensortiment im Randbereich der Kernstadt 
Sigmaringen zu verhindern. Dadurch soll die Innenstadt als Hauptgeschäftslage und zentraler 
Versorgungsbereich des Mittelzentrums Sigmaringen aus den unter 1. genannten Gründen erhalten und 
gestärkt werden. 

Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten sollen städtebauliche Fehlentwicklungen im eindeutig 
gewerblich geprägten Plangebiet, auch hinsichtlich der bedeutenden Ortseingangssituation, verhindert 
werden. 

3. Inhalt des Bebauungsplans:

Der Bebauungsplan hat die Festsetzung zum Inhalt, dass im Plangebiet nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht 
zentrenrelevantem Sortiment gemäß der "Sigmaringer Liste" zulässig sind (vgl. differenzierter Planeintrag). 
Bei bereits bestehenden Einzelhandelsbetrieben sind Änderungen und Erneuerungen gem. § 1 Abs. 10 
BauNVO ausnahmsweise zulässig. Ausgeschlossen sind jedoch Nutzungsänderungen hin zu anderen 
zentrenrelevanten Sortimenten gemäß Einzelhandelskonzept der Stadt Sigmaringen 
(GMA-Einzelhandelskonzept 2006/2011).

Des Weiteren setzt der Bebauungsplan fest, dass Vergnügungsstätten im Plangebiet nicht zulässig sind. 

4. Räumlicher Geltungsbereich: 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans "Schönenberg I" ergibt sich aus dem zeichnerischen 
Teil vom 31.03.2014. Beide Festsetzungen besitzen Gültigkeit für das gesamte Plangebiet.

5. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da das Plangebiet bereits komplett erschlossen und bebaut 
ist. Die Festsetzungen haben keine Auswirkung auf die Schutzgüter im naturschutzrechtlichen Sinne.
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